
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt, dass der Schlauchtransportanhänger (STA) mit dem amtlichen 
Kennzeichen DBR-KF 126 der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Stäbelow aus dem 
Anlagevermögen ausgesondert und verkauft wird.  
Der Bürgermeister wird durch die Gemeindevertretung ermächtigt, den anliegenden Kaufvertrag 
abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:   

             
[  ] Einstimmig [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             
 

Gemeindevertretung Stäbelow  
Beschluss 

 
 

VO/OS/40-0818/2022 

 

Status: öffentlich 

 

Beschluss über die Aussonderung und den Verkauf des 
Schlauchtransportanhängers der Freiwilligen Feuerwehr Stäbelow 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bürgerdienste / Frau Anne Stricker Erstellungsdatum: 27.01.2022 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 
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Problembeschreibung/Begründung: 

Die Gemeinde Stäbelow hat im letzten Jahr für den Schlauchtransportanhänger (STA) mit dem 
amtlichen Kennzeichen DBR-KF 126 der Freiwilligen Feuerwehr Stäbelow einen neuen 
Tragkraftspritzenanhänger für die Freiwillige Feuerwehr in den Dienst gestellt. Dieses war auf Grund 
des neuen Fahrzeugkonzeptes der Gemeinde erforderlich (siehe hierzu Beschluss vom 08.12.2021; 
Nr. 45-10/21). 
 
Daher muss die Gemeinde nun noch offiziell über die Aussonderung und den weiteren Umgang mit 
dem STA beschließen (§ 22 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V – KV M-V). 
Gemäß Protokoll der Gemeindevertretersitzung vom 08.12.2021 wurde vorgeschlagen den STA zum 
üblichen Marktpreis zu verkaufen. Die Gemeindevertreter haben hierzu keine gegenteilige Auffassung 
geäußert. 
Die Einnahme ist auf das Produkt 126 00 zu buchen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
(Mehreinnahmen in Höhe von 500,00 € im Produkt 126 00 zu verbuchen) 
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung 

 
 

Anlagen: 

- Kaufvertrag STA (zweifach) 
 
 
 

 
Bemerkung: 

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder 
an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:  
 
 
 
 
 
 
................................       ..................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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